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Einleitung 1

Einleitung

Die Harmonisierung des Gemeinschaftsrechts ist Aufgabe und Ziel der Europäi-
schen Union1. Die zu diesem Zweck erlassenen Rechtsakte – regelmäßig Richt-
linien – müssen von den Mitgliedsstaaten befolgt werden; Verstöße können mit 
dem Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 226 EGV geahndet werden. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zusätzlich eine umfangreiche Rechtsprechung 
entwickelt, um diese Verstöße zu sanktionieren. So können nicht rechtzeitig und 
nicht ausreichend umgesetzte Richtlinien unmittelbar anwendbar sein2, und der 
betroffene Bürger kann gegen den Mitgliedsstaat einen Anspruch auf Schadens-
ersatz geltend machen3.
Umgekehrt können die Mitgliedsstaaten ihre Pflicht zur Befolgung der 
Harmonisierungsrechtsakte auch „übererfüllen“, indem sie diese auch über ihren – 
vom europäischen Gesetzgeber vorgesehenen – Anwendungsbereich hinaus 
anwenden. Eine weitere Form der „Übererfüllung“ ist der Erlass intensiverer 
Regelungen innerhalb des Anwendungsbereichs der Harmonisierungsrechtsakte. 
Diese Form der „Übererfüllung“ ist von der Ausdehnung des vom europäischen 
Gesetzgebers vorgesehenen Anwendungsbereichs abzugrenzen4.
Bekanntes Beispiel des deutschen Gesetzgebers für eine „Übererfüllung“ durch 
Ausdehnung des ursprünglichen Anwendungsbereich eines Harmonisierungs-
rechtsaktes ist die Anwendung der Regelungen der Richtlinie 1999/44/EG (im 
Folgenden: Verbrauchsgüterkaufrichtlinie)5 auch auf Kaufverträge, die nicht dem 
Verständnis eines Verbrauchsgüterkaufes i.S.d. Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 
entsprechen. In diesem Fall wurde die Umsetzungsverpflichtung zum Anlass 
genommen, das als reformbedürftig empfundene deutsche Gewährleistungsrecht 
neu zu regeln. Obwohl diese „Übererfüllung“ durch den nationalen Gesetzgeber 
nicht neu und auch nicht selten ist6, ist sie bisher nicht Gegenstand einer breiten 
Diskussion, die im Fall der „Untererfüllung“ geführt wird. Besondere Bedeutung 
gewinnt die „Übererfüllung“ durch die sog. „Dzodzi-Rechtsprechung“ des EuGH, 
der damit für den „übererfüllten“ Bereich auch Vorlagefragen hinsichtlich der 
Auslegung des Gemeinschaftsrechts beantwortet.  

1  Vgl. Artikel 3 h) EGV.  
2  Vgl. dazu Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 249 EGV, Rn. 68 ff.; Streinz,

Europarecht, Rn. 443 ff.; Schroeder, in: Streinz, EUV/EGV, Art. 249 EGV, Rn. 101 ff., 
Gundel, EuZW 2005, 143 ff.; ausführlicher Herrmann, Richtlinienumsetzung, 31 ff. 

3  Vgl. dazu Hetmeier, in: Lenz, EGV, Art. 249 EGV, Rn. 14; Streinz, Europarecht, Rn. 461 
ff.; ausführlicher Herrmann, Richtlinienumsetzung, 173 ff. 

4  Vgl. dazu unten A.II, Seite 4 ff. und Kapitel 2, B.II, Seite 79 ff. 
5  Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.5.1999 zu 

bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, 
ABl. Nr. L 171 vom 7.7.1999, 12-16. 

6  Vgl. dazu die Beispiele in Kapitel 2, C., 91 ff.  



Einleitung2

A. Begriff der autonomen Harmonisierung  

Da die freiwillige Übererfüllung vielfach den Bereich der Umsetzung von Richt-
linien betrifft, wird diese Verhaltensweise des nationalen Gesetzgebers 
überwiegend mit dem Begriff der „überschießenden Richtlinienumsetzung“ 
bezeichnet. Dieser Begriff wurde erstmals von Habersack/Mayer verwendet, die 
darunter jedoch die weiter gefasste Konstellation verstehen, dass nationales Recht 
freiwillig Sachverhalte, die vom Gemeinschaftsrecht an sich nicht erfasst werden, 
den Regeln des Gemeinschaftsrechts – also auch Regelungen des Gemeinschafts-
rechts, die keine Richtlinien sind – oder den Regeln des nationalen angeglichenen 
Rechts unterwirft7. An anderer Stelle bezeichnet Habersack die überschießende 
Richtlinienumsetzung als Umsetzungsform, mit der die Mitgliedsstaaten Sach-
verhalte, die von der Richtlinie an sich nicht erfasst werden, den der Umsetzung der 
Richtlinie dienenden Vorschriften des nationalen Rechts unterwerfen8. Anstelle des 
Begriffs der überschießenden Richtlinienumsetzung finden sich auch die Formulie-
rungen „autonome Rezeption“9 und „extensive Angleichung“10 des Gemeinschafts-
rechts sowie „adoptiertes Gemeinschaftsrecht“11.
Bei Verwendung des Begriffs der „überschießenden Richtlinienumsetzung“ ist zu 
beachten, dass er sowohl eine zu weite als auch eine zu enge Bedeutung haben 
kann.

7 Habersack/Mayer, JZ 1999, 913 (914). Ähnlich auch Hakenberg, die von Fällen, in 
denen der nationale Gesetzgeber den Inhalt einer gemeinschaftsrechtlichen Regelung für 
nationale Sachverhalte, die mit dem Gemeinschaftsrecht nichts zu tun haben „kopiert“ 
habe, spricht, dann aber darauf verweist, dass diese Fälle auch unter dem Stichwort 
„überschießende Richtlinienumsetzung“ bekannt seien; vgl. Hakenberg, RabelsZ 66 
(2002), 367 (378). Genauer ist die Begriffsdefinition bei Schroeder, der unter „über-
schießender Richtlinienumsetzung“ Fälle versteht, in denen Mitgliedsstaaten durch Ver-
weisung oder andere Maßnahmen eine Richtlinie auf rein innerstaatliche Sachverhalte 
erstrecken, die vom Anwendungsbereich der Richtlinie gar nicht erfasst sind, oder 
Begriffe aus einer Richtlinie für andere Bereich des nationalen Rechts übernehmen; 
Schroeder, in: Streinz, EUV/EGV, Art. 249 EGV, Rn. 131 mit Verweis auf die Verwen-
dung des Begriffs der überschießenden Richtlinienumsetzung bei Nettesheim, in: 
Grabitz/Hilf, EGV, Art. 249 EGV, Rn. 151. 

8 Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht, Rn. 39a. 
9  So Kohler/Knapp, ZEuP 2002, 701 (715), die darunter die einfache Verweisung auf 

Gemeinschaftsrecht oder die ganze oder teilweise Wiederholung der gemeinschafts-
rechtliche Bestimmungen in dem nationalen Rechtsakt verstehen. 

10  So Schulze, in: Schulze (Hrsg.), Auslegung europäischen Privatrechts und angeglichenen 
Rechts, 9 (17), wenn die Umsetzung einer Richtlinie einem Mitgliedsstaat Anlass gibt, 
neben den Sachverhalten, auf die sich die Richtlinie erstreckt, noch weitere Sachverhalte 
in gleicher Weise zu regeln, bzw. wenn ein Mitgliedsstaat bewährte Vorschriften des an-
geglichenen Rechts später auf eine von der Richtlinie nicht erfasste Materie ausdehnt, 
etwa durch eine Vorschrift im Umsetzungsgesetz zur Ausweitung seines sachlichen 
Geltungsbereichs oder durch Übernahme der Regelung in andere Gesetze. 

11 Klinke, ZGR 2002, 163 (190), Fn. 116. Auf ihn verweisend übernimmt den Begriff Hirte,
RabelsZ 66 (2002), 553 (565).
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Kapitel 1: Autonome Harmonisierung aus Sicht des EuGH 
– die „Dzodzi-Rechtsprechung“

Die Bezeichung „Dzodzi-Rechtsprechung“ wird vom EuGH selbst erstmals in den 
Rechtssachen C-28/95, Leur-Bloem sowie C-130/95, Giloy verwendet. Sie kenn-
zeichnet die Rechtsprechung des EuGH, wonach Vorlagefragen an den EuGH nach 
der Auslegung des Gemeinschaftsrechts auch in den Sachverhalten zulässig sind, 
die nicht in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fallen, aber aufgrund 
des Rechts eines Mitgliedsstaates für anwendbar erklärt worden sind56. Es handelt 
sich also um die Sachverhalte des autonom harmonisierten Rechts. Im Folgenden 
soll diese Rechtsprechung, die sich in drei Phasen gliedert, dargestellt werden: Die 
erste Phase der Entwicklung; eine zweite Phase der versuchten Eingrenzung sowie 
eine dritte Phase, die durch eine weitere Ausdehnung dieser Rechtsprechung 
gekennzeichnet ist. Mit einer Ausnahme, der Rechtssache C-346/93, Kleinwort 
Benson, hat der EuGH seine Zuständigkeit in den „Dzodzi-Fällen“ angenommen, 
während die Generalanwälte sich in der Regel gegen eine Zuständigkeit des EuGH 
ausgesprochen haben.  

A. Erste Phase: Entwicklung der „Dzodzi-Rechtsprechung“ 

I. Rechtssache 166/84, Thomasdünger

In der Rechtssache 166/84, Thomasdünger, wurde erstmalig die Frage 
aufgeworfen, ob der EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach 
Artikel 234 EGV auch zur Entscheidung über die Auslegung einer Vorschrift des 
Gemeinschaftsrechts zuständig ist, um dem vorlegenden Gericht die Anwendung 
allein des nationalen Rechts zu ermöglichen, das zur Regelung des Sachverhaltes 
des Ausgangsverfahrens autonom, also ohne diesbezügliche Verpflichtung durch 
das Gemeinschaftsrecht, auf die Gemeinschaftsbestimmung verweist.  
Die Klägerin des Ausgangsverfahrens, die deutsche Firma Thomasdünger GmbH, 
begehrte von der Oberfinanzdirektion (im Folgenden: OFD) Frankfurt eine ver-
bindliche Zollauskunft darüber, ob die von ihr importierte phosphathaltige Kon-
vertschlacke als Abfallprodukt aus der Eisen- und Stahlerzeugung (Tarifnummer 
26.02 des Gemeinsamen Zolltarifs [im Folgenden: GZT]57) oder als Düngemittel 
(Tarifnummer 31.03 B des GZT) einzuordnen sei. Diese Auskunft diente nicht der 
Erhebung eines Zolles, sondern war nur insofern erheblich, als deutsche Verwal-

56  Vgl. EuGH, Urteil vom 17.7.1997, Rs. C-28/95, Leur-Bloem/Inspecteur der 
Belastingdienst, Slg. 1997, I-4161, Rn. 27; Urteil vom 17.7.1997, Rs. C-130/95, 
Giloy/Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost, Slg. 1997, I-4291, Rn. 25.

57  Verordnung (EWG) Nr. 950/68 des Rates vom 28.6.1968 über den Gemeinsamen 
Zolltarif, ABl. Nr. L 172 vom 22.7.1968, 1-402.  
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tungen die gemeinschaftsrechtliche Tarifierung übernommen hatten und je nach 
Einordnung unterschiedliche Tarife – im konkreten Fall handelte es sich um einen 
Beförderungstarif der Bundesbahn – erhoben. Die Klassifizierung der Kon-
vertschlacke unter die in Frage stehenden Tarifnummern des GZT hatte somit 
mittelbar Einfluss auf die Kosten des Transports. Die OFD Frankfurt ordnete die 
Konvertschlacke als Düngemittel i.S.d. Tarifnummer 31.03 B des GZT ein, 
wogegen sich die Klägerin mit Einspruch und dann Klage wehrte. Im Rahmen des 
Rechtssstreits legte der Bundesfinanzhof dem EuGH drei Fragen bzgl. der Einord-
nung der Konvertschlacke in den GZT vor. 

1. Schlussanträge des Generalanwaltes 

Generalanwalt Mancinci verneinte in seinen Schlussanträgen vom 15.5.198558 die 
Zuständigkeit des EuGH. Die Zuständigkeit des EuGH sei nicht eröffnet, da 
tatsächlich eine Auslegung des nationalen Rechts erbeten worden sei:  

„Bei der Beantwortung dieser Fragen würde der EuGH die in diesen 
genannten Normen auslegen, in Wirklichkeit aber innerstaatliche Vorschriften 
beurteilen, in die diese Normen übernommen worden sind, wobei sie ihren 
zwingenden Charakter gänzlich verloren haben.“59

Damit würde der EuGH eine Aufgabe wahrnehmen, deren Wahrnehmung ihm 
durch Artikel 234 EGV ausdrücklich untersagt sei. Eine Auslegung der Tarif-
positionen sei zudem nicht möglich. Bei Anwendung der Definitionen der Tarif-
positionen des GZT würden die Gemeinschaftsbehörden unter anderem dafür Sorge 
tragen, dass die aus Drittländern eingeführten Waren bestimmten, von der 
Gemeinschaft vorgegebenen Mindestanforderungen entsprächen. Nach Ansicht des 
Generalanwaltes könnten die nationalen Stellen nicht von dieser Zielvorstellung 
ausgehen, sodass bei Anwendung der Positionen des GZT durch die nationalen 
Stellen in der vorliegenden Sachverhaltskonstellation zumindest eines der mit ihnen 
verfolgten Ziele wegfällt und ihnen Ziele anderer Art zugewiesen werden60. Für 
den Generalanwalt entscheidende Argumente gegen eine Zuständigkeit des EuGH 
sind daher der Verlust des zwingenden Charakters des Gemeinschaftsrechts durch 
die Übernahme in nationale Normen, womit der Anwendungsbereich des Artikels 
234 EGV nicht mehr eröffnet sei und die Unmöglichkeit einer Auslegungs-
entscheidung aufgrund des vom Gemeinschaftsrecht unterschiedlichen Telos der 
nationalen Norm.

58  Schlussanträge des Generalanwaltes Mancini vom 15.5.1985, Rs. 166/84, Thomasdünger
GmbH/Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, Slg. 1985, 3002. 

59  Ebd., Nr. 2. 
60  Ebd., Nr. 2. 
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2. Urteil des EuGH 

Der EuGH ging auf diese Argumente des Generalanwaltes nicht ein, sondern stellte 
in seinem Urteil vom 26.9.1985 zur Frage seiner Zuständigkeit nur fest, dass der 
EuGH die Frage nach den Interessen der Klägerin im Ausgangsverfahren und dem 
Zweck, den das vorlegende Gericht mit der Auslegung der Tarifpositionen des 
GZT verfolgt, dem vorlegenden Gericht überlässt. Es sei Sache des vorlegenden 
Gerichts, anhand des Sachverhalts zu prüfen, ob die Beantwortung der zur 
Vorabentscheidung vorgelegten Frage zur Entscheidung des bei ihm anhängigen 
Rechtsstreits erforderlich sei; ausgenommen seien nur solche Ausnahmefälle, in 
denen die auszulegende Vorschrift des Gemeinschaftsrechts auf den Sachverhalt 
des Ausgangsverfahrens offenkundig nicht anwendbar sei61.

II. Verbundene Rechtssachen 297/88 und C-197/89, Dzodzi und 
Rechtssache C-231/89, Gmurzynska-Bscher

Eine ausführlichere Begründung seiner Zuständigkeit gab der EuGH in den ver-
bundenen Rechtssachen 297/88 und C-197/89, Dzodzi, sowie in der Rechtssache C-
23/89, Gmurzynska-Bscher.
In der Rechtssache C-23/89, Gmurzynska-Bscher, ersuchte der Bundesfinanzhof 
den EuGH um die Auslegung des GZT, auf den das streitentscheidende deutsche 
Einfuhrumsatzsteuerrecht zur Gewährung von Befreiungen und Ermäßigungen der 
Einfuhrumsatzsteuer verwies62.
Die Rechtssache Dzodzi hatte den Verweis des nationalen Rechts auf eine Richt-
linie des Gemeinschaftsrechts, der zu einer Ausdehnung des Anwendungsbereichs 
der Richtlinie aufgrund des Willens des nationalen Gesetzgebers führte, zum 
Gegenstand. Frau Dzodzi, eine togolesische Staatsangehörige und Ehefrau eines 
belgischen Staatsangehörigen, begehrte nach dessen Tod in Belgien eine Aufent-
haltserlaubnis. Eine direkte Anwendung des Gemeinschaftsrechts, der Verordnung 
1612/6863, der Richtlinie 68/36064, der Verordnung 1251/7065 und der Richtlinie 

61  EuGH, Urteil vom 26.9.1985, Rs. 166/84, Thomasdünger GmbH/Oberfinanzdirektion 
Frankfurt am Main, Slg. 1985, 3001, Rn. 11.

62  Vgl. § 21 Absatz 2 UStG sowie unten Kapitel 2, C.III, 117 ff.  
63  Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15.10.1968 über die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft, ABl. Nr. L 257 vom 19.10.1968, 2-12. Mit 
Wirkung zum 30.04.2006 geändert durch Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29.4.2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Famili-
enangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten frei zu bewegen und aufzu-
halten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richt-
linien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. L 158 vom 
30.4.2004, 77-123. 
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64/22166 wurde vom EuGH abgelehnt, da es sich um einen rein innerbelgischen 
Sachverhalt handelte67. Der verstorbene Ehemann der Klägerin hatte sein Recht auf 
Freizügigkeit nicht ausgeübt. Frau Dzodzi berief sich jedoch auch auf Artikel 40 
des belgischen Gesetzes über die Einreise, den Aufenthalt, die Niederlassung und 
die Ausweisung von Ausländern68, wonach der ausländische Ehegatte eines 
belgischen Staatsangehörigen einem „EG-Ausländer“ gleichstand. Der belgische 
Gesetzgeber wollte mit dieser Vorschrift eine umgekehrte Diskriminierung von 
ausländischen Ehegatten belgischer Staatsangehöriger vermeiden, indem er auf 
diesen ausländischen Ehegatten den Vorteil ausdehnte, der für in Belgien wohn-
hafte Ehegatten von Staatsangehörigen anderer Mitgliedsstaaten galt69. Somit war 
mittelbar die Klärung der Frage entscheidend, ob dem Ehegatten eines EG-Aus-
länders in der Situation von Frau Dzodzi ein Aufenthaltsrecht zustand.  

64  Richtlinie 68/360/EWG des Rates vom 5.10.1968 zur Aufhebung der Reise- und 
Aufenthaltsbeschränkungen für Arbeitnehmer der Mitgliedsstaaten und ihrer Familien-
angehörigen innerhalb der Gemeinschaft, ABl. Nr. L 257 vom 19.10.1968, 13-16. Mit 
Wirkung zum 30.04.2006 ersetzt durch Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29.4.2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Famili-
enangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten frei zu bewegen und aufzu-
halten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richt-
linien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. L 158 vom 
30.4.2004, 77-123. 

65  Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 der Kommission vom 29.6.1970 über das Recht der 
Arbeitnehmer, nach Beendigung der Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitglieds-
staates zu verbleiben, ABl. Nr. L 142 vom 30.6.1970, 24-26. 

66  Richtlinie 64/221/EWG des Rates vom 25.2.1964 zur Koordinierung der Sonder-
vorschriften für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern, soweit sie aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind, ABl. Nr. P 56 
vom 4.4.1964, 850-857. Mit Wirkung zum 30.04.2006 ersetzt durch Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitglieds-
staaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, 
ABl. Nr. L 158 vom 30.4.2004, 77-123. 

67  EuGH, Urteil vom 18.10.1990, verb. Rs. C-297/88 und C-197/89, Dzodzi/Belgien, Slg. 
1990, I-3763, Rn. 27, 28. 

68  Siehe Moniteur belge vom 31.12.1980, 14584. 
69  EuGH, Urteil vom 18.10.1990, verb. Rs. C-297/88 und C-197/89, Dzodzi/Belgien, Slg. 

1990, I-3763, Rn. 13. 
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Kapitel 2: Erscheinungsformen der autonomen 
Harmonisierung aus nationaler Sicht 

Die „Dzodzi-Rechtsprechung“ des EuGH wird regelmäßig im Zusammenhang mit 
dem Stichwort der „überschießenden Richtlinienumsetzung“ genannt. Aus der 
Darstellung dieser Rechtsprechung in Kapitel 1 ergibt sich jedoch, dass die vom 
EuGH entschiedenen Fälle sich nicht auf die Richtlinienumsetzung beschränken. 
Gegenstand dieses Kapitels ist der Anwendungsbereich der „Dzodzi-Recht-
sprechung“ aus nationaler Sicht. Ausgangspunkt ist eine Systematisierung der 
unterschiedlichen Verweisungsformen auf das Gemeinschaftsrecht in den vom 
EuGH entschiedenen Fällen zur Verdeutlichung der Reichweite dieser Recht-
sprechung. Um eine Abgrenzung der autonomen Harmonisierung zum Erlass 
strengerer Rechtsfolgen zu ermöglichen, wird danach auf die Umsetzung von 
Richtlinien in den Mitgliedsstaaten eingegangen. Anschließend werden beispielhaft 
unterschiedliche Erscheinungsformen der autonomen Harmonisierung im 
deutschen Recht dargestellt.  

A. Ausgangspunkt: Systematisierung der vom EuGH entschiedenen 
Rechtssachen

Die vom EuGH behandelten Fälle unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der 
Übernahme der Gemeinschaftsregelung in das nationale Recht als auch im Hinblick 
auf das in Bezug genommene Gemeinschaftsrecht. Eine solche Differenzierung und 
eine unterschiedliche Behandlung nach den Fallgruppen ist vom EuGH nicht 
vorgenommen worden. Die Einteilung dient jedoch dazu, die verschiedenen 
Möglichkeiten eines „Verweises“ auf das Gemeinschaftsrecht aufzuzeigen und 
darzulegen, auf welches Gemeinschaftsrecht verwiesen werden kann. Zusätzlich zu 
den folgenden Abgrenzungen lassen sich die einschlägigen Rechtssachen auch 
danach unterscheiden, ob in einer vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmung auf 
das Gemeinschaftsrecht verwiesen wird.  

I. Abgrenzung nach Art der Übernahme der Gemeinschaftsregelung in 
das nationale Recht 

Die vom EuGH entschiedenen „Dzodzi-Fälle“ betreffen drei Formen der 
autonomen Übernahme des Gemeinschaftsrechts in das nationale Recht: Durch 
einen Verweis auf die Gemeinschaftsregelung (1.), durch eine nationale Norm, die 
einen weiteren Anwendungsbereich als durch die gemeinschaftsrechtliche 
Regelung vorgesehen aufweist (2.) und durch die Verwendung eines mit einem in 
einer Gemeinschaftsnorm enthaltenen identischen Begriffs (3.).  
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1. Verweis auf das Gemeinschaftsrecht 

In der überwiegenden Anzahl der Fälle, namentlich die Rechtssachen 
Thomasdünger, Dzodzi, Gmurzynska-Bscher, Tomatis und Fulchiron, 
Federconsorzi, Giloy, Kofisa Italia, B.I.A.O. und Schoonbroodt enthält die 
nationale Regelung einen Verweis auf die gemeinschaftsrechtliche Regelung. Dies 
geschieht entweder durch einen direkten Verweis auf „die gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften“344, bzw. auf die Regelungen für einen vom Gemeinschaftsrecht 
erfassten Anwendungsbereich wie die Gleichstellung mit EG-Ausländern345 oder 
aber indirekt durch Verweis auf Vorschriften, die mittlerweile durch gemein-
schaftsrechtliche Regelungen bestimmt werden. Letzteres ist z.B. in den Fällen 
Kofisa Italia und B.I.A.O. gegeben. Das italienische Dekret in der Rechtssache 
Kofisa Italia verweist auf die Vorschriften für Zölle, die zunächst nationalen 
Ursprungs waren, dann aber von gemeinschaftsrechtlichen Zollvorschriften abge-
löst wurden, ohne das der Verweis sich änderte. Ähnliches gilt im Fall B.I.A.O.:
Der Verweis des § 5 EStG auf die Vorschriften der Handelsbilanz bestand seit 
1934346; die Vorschriften der Handelsbilanz sind erst durch die Umsetzung der 
Bilanzrichtlinie im Jahre 1985 durch das BiRiLiG gemeinschaftsrechtlich 
determiniert worden. Anders als in den Fällen des direkten Verweises ist ein Wille 
des Gesetzgebers zumindest bei Erlass der verweisenden Vorschrift zur Einbezie-
hung des Gemeinschaftsrechts nicht festzustellen. Dieser könnte allenfalls darin 
bestehen, dass nachfolgend keine Änderung der Verweisungsnorm erfolgte. 
Trotzdem ist in dieser ersten Kategorie die Übernahme der gemeinschaftsrecht-
lichen Regelung am deutlichsten erkennbar. 

2. Umfassenderer Anwendungsbereich der nationalen Regelung als im 
übernommenen Gemeinschaftsrecht vorgesehen 

Schwieriger ist eine Einbeziehung des Gemeinschaftsrechts zu erkennen, wenn das 
nationale Recht gleichzeitig identische Rechtsfolgen für den vom Gemeinschafts-
recht erfassten und darüber hinausgehenden Anwendungsbereich vorsieht. Diese 
Konstellation trifft auf die Fälle Leur-Bloem, Andersen und B.I.A.O. zu. Regel-
mäßig wird in diesen Fällen eine Richtlinie in einem umfassenderem Kontext als 
durch die Richtlinie beabsichtigt umgesetzt, sodass dies die eigentlichen Fälle der 
„überschießenden Richtlinienumsetzung“ sind. Die Schwierigkeit besteht in diesem 
Fall darin, die unterschiedlichen Anwendungsbereiche in der einen Norm zu 
trennen.

344  So z.B. im Fall Federconsorzi.
345  Fall Dzodzi.
346  Vgl. Gesetz vom 16.10.1934, RGBl. 1934, I, 1005 (1007).
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3. Verwendung eines mit einem in einer Gemeinschaftsnorm enthaltenen 
identischen Begriffs 

Schließlich kann die Einbeziehung einer Bestimmung des Gemeinschaftsrechts in 
einem nationalem Gesetz auch dadurch erfolgen, dass die nationale Regelung einen 
in einer Gemeinschaftsnorm enthaltenen identischen Begriff verwendet, wie in den 
Fällen Fournier, Kleinwort Benson und Adam geschehen. Im Unterschied zur 
zweiten Kategorie wird nicht der Anwendungsbereich der Gemeinschaftsregelung 
durch gleichzeitige Mitregelung eines anderen Anwendungsbereichs ausgedehnt, 
sondern es erfolgt eine Übernahme oder Wiederholung des gemeinschaftsrecht-
lichen Begriffs. Auch in diesen Fällen besteht die Schwierigkeit darin, die Einbe-
ziehung des Gemeinschaftsrechts zu erkennen.  

II. Abgrenzung nach der Art des Gemeinschaftsrechts

Eine andere Einteilung der bisher entschiedenen Rechtssachen kann sich aus dem 
Gemeinschaftsrecht, das autonom übernommen wird, ergeben. In den vom EuGH 
entschiedenen Fällen handelt es sich überwiegend um eine Einbeziehung von 
Verordnungen347 und Richtlinien348. Nur in der Rechtssache Kleinwort Benson 
beschäftigte sich der EuGH mit einer Übernahme der Vorschriften des EuGVÜ, 
einem völkerrechtlichen Vertrag unter den Mitgliedsstaaten.  

B. Relevanz der „Dzodzi-Rechtsprechung“ im Rahmen der Umsetzung von 
Richtlinien in den Mitgliedsstaaten 

Die „Dzodzi-Rechtsprechung“ des EuGH gewinnt Bedeutung für die Umsetzung 
von Richtlinien in den Mitgliedsstaaten, da insbesondere im Rahmen der Richt-
linienumsetzung der nationale Gesetzgeber die Richtlinienvorschriften über das 
vom Gemeinschaftsrecht vorgesehene Maß umsetzen und so autonom harmoni-
siertes Recht schaffen kann. Im Folgenden soll daher der Gestaltungsspielraum des 
nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung von Richtlinien näher betrachtet 
werden, um zu erläutern, in welchem Bereich der „Übererfüllung“ der Umset-
zungspflicht die „Dzodzi-Rechtsprechung“ relevant ist.  

347  Rechtssachen 166/84, Thomasdünger; 297/88 und C-197/89, Dzodzi; C-231/89 
Gmurzynska-Bscher; C-384/89, Tomatis und Fulchiron; C-88/91, Federconsorzi; C-
130/93, Giloy; C-247/97, Schoonbroodt und C-1/99, Kofisa Italia.

348  Verb. Rechtssachen 297/88 und C-197/89, Dzodzi; C-28/95, Leur-Bloem; C-73/89, 
Fournier; C-267/99, Adam; C-43/00, Andersen und C-306/99, B.I.A.O.
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I. Umsetzung von Richtlinien  

Die Richtlinie ist ein Rechtsakt der Gemeinschaft349 und nach Artikel 249 Absatz 3 
EGV „für jeden Mitgliedsstaat, an den sie gerichtet ist, hinsichtlich des zu 
erreichenden Ziels verbindlich, [sie] überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen 
die Wahl und Form der Mittel“. Der Begriff des Ziels wird dabei im Sinne des von 
der Richtlinie vorgegebenen Ergebnisses verstanden; die Mitgliedsstaaten haben 
einen von der Richtlinie gewünschten Rechtszustand herbeizuführen350. In den 
Richtlinien selbst ist in der Regel die Pflicht zur Umsetzung und die Frist, bis zu 
der diese zu erfolgen hat, festgelegt. Primärrechtlich ergibt sich die Umsetzungs-
pflicht aus Artikel 249 Absatz 3 EGV und ergänzend aus Artikel 10 Absatz 1 
EGV351. Bei fehlender, bzw. fehlerhafter Umsetzung hat der EuGH unter 
bestimmten Voraussetzungen eine unmittelbare Wirkung von Richtlinien sowie 
eine Haftung der Mitgliedsstaaten gegenüber Bürgern für nicht umgesetzte 
Richtlinie anerkannt352.
Es liegt somit ein zweistufiges Rechtssetzungsverfahren vor353: Die Richtlinie 
ergeht auf Gemeinschaftsebene und verpflichtet nur die Mitgliedsstaaten. Diese 
erlassen dann auf nationaler Ebene nationale Regelungen, die den Richtlinieninhalt 
für Behörden, Gerichte und Individuen anwendbar machen. Die Richtlinie schafft 
somit nicht selbst unmittelbar Recht in den Mitgliedsstaaten, sondern ist von diesen 
auszuführen354. Bei der Richtlinie handelt es sich somit um ein spezifisches 
indirektes Rechtssetzungsinstrument des Gemeinschaftsrechts, das sich durch eine 
„gestufte Verbindlichkeit“ auszeichnet; damit wird umschrieben, dass es nur 
hinsichtlich seines Ziels, nicht aber hinsichtlich der zu wählenden Form für die 
Mitgliedsstaaten verbindlich ist355.

1. Harmonisierung der nationalen Rechtsordnungen 

Die Umsetzung von Richtlinien in das nationale Recht ist dem Bereich der Harmo-
nisierung der nationalen Rechtsordnungen zuzuordnen356. Der EGV verwendet die 

349  Weniger als 10 % aller Rechtsakte der Gemeinschaft sind Richtlinien, vgl. Schroeder, in: 
Streinz, EUV/EGV, Art. 249 EGV, Rn. 67. 

350 Schroeder, in: Streinz, EUV/EGV, Art. 249 EGV, Rn. 77 mwN. Zu den allgemeinen 
Anforderungen an den Umsetzungsakt, vgl. Streinz, Europarecht, Rn. 440 ff. 

351  EuGH, Urteil vom 6.6.1978, Rs. 147/77, Kommission/Italien, Slg. 1978, 1307, Rn. 1; 
Streinz, Europarecht, Rn. 437. 

352  Vgl. ausführlich Streinz, Europarecht, Rn. 443 ff. und 461 ff. 
353 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 249 EGV, Rn. 43.
354 Schroeder, in: Streinz, EUV/EGV, Art. 249 EGV, Rn. 68. 
355 Streinz, Europarecht, Rn. 433. 
356  Präziser formuliert in den Bereich der legislativen Harmonisierung, also die durch den 

Gemeinschaftsgesetzgeber veranlasste Rechtsangleichung in Abgrenzung zur judikativen 
Rechtsangleichung. Diese baut auf jener auf und kennzeichnet diejenigen Harmonisie-
rungswirkungen, welche aufgrund der Auslegung und Fortbildung des sekundär-
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Kapitel 3: Zulässigkeit von Verweisungen auf das 
Gemeinschaftsrecht

Die Mehrzahl der vom EuGH entschiedenen „Dzodzi-Fälle“ hat einen Verweis der 
nationalen Norm auf das Gemeinschaftsrecht zum Gegenstand589. Diese Form der 
Einbeziehung des Gemeinschaftsrechts ist Ausgangspunkt dieses Kapitels, um den 
Vorwurf zu untersuchen, dem deutschen Gesetzgeber sei es aus Gründen des 
nationalen Rechts verwehrt, eine über die Vorgaben des europäischen Rechts 
hinausgehende unbedingte und unmittelbare Verweisung auf das europäische oder 
angeglichene Recht vorzunehmen und dadurch die Voraussetzungen, unter denen 
nach Ansicht des EuGH das Vorabentscheidungsverfahren eröffnet sei, selbst zu 
schaffen590. Die Fragestellung dieses Kapitels lautet demnach, ob Verweisungen 
generell auf andere Rechtsnormen und speziell auf das Gemeinschaftsrecht zulässig 
(A.) und inwiefern diese Ergebnisse auf die Schaffung von autonom harmoni-
siertem Recht übertragbar sind (B.).  

A. Die Rechtmäßigkeit von Verweisungen 

Verweisungen einer Gesetzesnorm (Verweisungsnorm) auf eine andere Regelung 
(Verweisungsobjekt) sind ein geläufiges Mittel der Gesetzgebungstechnik, da damit 
unnötige Parallelgesetzgebungen vermieden und eine Entschlackung des Norm-
textes erreicht werden kann591. Dabei treten Verweisungen in Form von reinen 
Binnenverweisungen zwischen unterschiedlichen Paragraphen desselben Norm-
werkes, Verweisungen zwischen verschiedenen Normwerken des jedoch selben 
Normgebers und Verweisungen von Vorschriften eines Normgebers auf Vor-
schriften eines anderen Normgebers auf592. Die zuletzt genannte Kategorie trifft auf 
autonom harmonisierte Regelungen – aber auch auf harmonisierte Regelungen593 – 
zu, wenn der nationale Gesetzgeber auf Normen des europäischen Gesetzgebers 
verweist.

589  Vgl. Kapitel 2, A.I.1, 78.  
590 Habersack/Mayer, JZ 1999, 913 (920). 
591  Vgl. Ehricke/Blask, JZ 2003, 722 (724). Zu den Motiven der Verweisungstechnik vgl. 

Brugger, VerwArch 78 (1987), 1 (7); Guckelberger, ZG 2004, 62 (66); Haratsch, EuR 
2000, 42 (44); Klindt, DVBl. 1998, 373 (373); Schenke, NJW 1980, 743 (743).

592 Ehricke/Blask, JZ 2003, 722 (724); Klindt, DVBl. 1998, 373 (373). Nicht näher bespro-
chen werden hier die Besonderheiten der Verweisungen auf nicht-normative Regelungen, 
vgl. dazu Brugger, VerwArch 78 (1987), 1 (41 ff.); Klindt, DVBl. 1998, 373 (373 f.).

593  Vgl. dazu A.III.1, Seite 126 ff. 
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I. Begriff der Verweisung 

Eine Verweisung liegt vor, wenn eine Rechtsnorm für sich genommen oder aus 
ihrer Verankerung in dem betreffenden Regelwerk heraus unvollständig ist und zur 
Vervollständigung auf andere Vorschriften verweist statt deren Wortlaut zu 
wiederholen594. Dadurch werden in anderem Zusammenhang erlassene Regelungen 
für Sachverhalte rechtlich maßgeblich, für die sie ursprünglich nicht gelten. Es 
handelt sich um eine gesetzestechnische Vereinfachung und bedeutet den Verzicht, 
den Text der in Bezug genommenen Vorschriften in vollem Wortlaut in der 
Verweisungsnorm zu wiederholen595. Keine Verweisung in diesem Sinn sind 
Hinweise zur Gesetzesfindung oder Gesetzesauslegung, wie z.B. der Verweis von 
einem besonderen Teil eines Regelwerkes auf dessen allgemeinen Teil, da eine 
solche Verweisung im weiten Sinn der auszulegenden Rechtsnorm nichts hinzu-
fügt, was nicht schon aus ihrer Interpretation zu erschließen wäre596. Keine Verwei-
sung im dargestellten Sinn soll auch vorliegen, wenn nur „entsprechend“ bzw. 
„sinngemäß“ auf das Verweisungsobjekt verwiesen wird, da in diesem Fall die 
Verweisung unter dem Vorbehalt der Angemessenheit des Verweisungsobjektes für 
das betreffende Problem der Verweisungsnorm und ihrer immanenten Gesichts-
punkte steht597.
Dem kann nicht zugestimmt werden: Auch die „entsprechende“ Verweisung auf ein 
Verweisungsobjekt kennzeichnet sich dadurch, dass die Verweisungsnorm ohne 
das Verweisungsobjekt unvollständig wäre. Die nur entsprechende Übernahme des 
Verweisungsobjekts hat zwar Auswirkung auf die Auslegung der Verweisungs-
norm, sie ist aber auch eine echte Verweisung598.
In Anlehnung an Untersuchungen von Ossenbühl599 und Karpen600 sind die 
Bezeichnungen statische und dynamische Verweisungen geläufig, deren Unter-
scheidungsmerkmal in der Fassung der in Bezug genommenen Norm begründet 
liegt601. Statische Verweisungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie punktgenau 
auf eine andere Norm in einer ganz bestimmten Fassung Bezug nehmen602 und 
Änderungen der in Bezug genommenen Regelung für die Verweisungsnorm 

594 Brugger, VerwArch 78 (1987), 1 (3 f.).
595  BVerfGE 47, 285 (311 ff.). 
596 Brugger, VerwArch 78 (1987), 1 (2 f.); Clemens, AöR 111 (1986), 63 (74 f.).
597  Vgl. dazu Brugger, VerwArch 78 (1987), 1 (3, Fn. 6, 4); Clemens, AöR 111 (1986), 63 

(78 f.); sog. „Verweisungsanalogie“.
598  Wie hier auch Karpen, Verweisung, der die „entsprechende“ Verweisung zwar als 

„Verweisungsanalogie“ bezeichnet (78 f.), aber sie als echte Verweisung versteht (21 f.). 
Auch der BFH bezeichnet den Verweis auf die sinngemäße Anwendung der Zollvor-
schriften in § 21 Absatz 2 UStG als dynamische Verweisung, vgl. Fn. 586. 

599 Ossenbühl, DVBl. 1967, 401 (401). 
600 Karpen, Verweisung, 67 ff.
601 Klindt, DVBl. 1998, 373 (374). 
602  Ebd.  
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Kapitel 4: Auslegung autonom harmonisierten Rechts

Kapitel 2 und 3 haben gezeigt, dass Erscheinungsformen autonom harmonisierten 
Rechts im deutschen Recht bestehen, die rechtmäßig vom deutschen Gesetzgeber 
geschaffen wurden. In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie der 
Rechtsanwender das autonom harmonisierte Recht anzuwenden hat, also wie 
autonom harmonisiertes Recht auszulegen ist. In Betracht kommen dabei grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder ist das autonom harmonisierte Recht i.S.d. 
gemeinschaftsrechtlichen Bedeutung (einheitliche Auslegung) oder mit einer 
eigenständigen, d.h. von der gemeinschaftsrechtlichen abweichenden Bedeutung 
(gespaltene Auslegung) auszulegen. Eine einheitliche Auslegung wäre gar ver-
pflichtend, wenn eine entsprechende Pflicht aus dem Gemeinschaftsrecht, 
insbesondere dem Gebot der richtlinienkonformen Auslegung, resultiert. Falls das 
Gemeinschaftsrecht keine einheitliche Auslegung verlangt, ist zu untersuchen, 
inwiefern eine einheitliche Auslegung nach dem nationalen Recht verlangt wird 
und in welchem Verhältnis ein solches Gebot der einheitlichen Auslegung zu den 
herkömmlichen Auslegungsmethoden steht. Diese Fragestellung ist vor allem für 
die Formen der autonomen Harmonisierung relevant, die nicht durch Verweisung 
erfolgen.  
Bei der Auslegung von Verweisungsnormen ist zu unterscheiden: Sofern der 
Verweis nur eine entsprechende oder sinngemäße Anwendung des Verweisungs-
objekt anordnet683, ergibt sich regelmäßig aus der Verweisungsnorm, dass eine 
Auslegung unter dem Vorbehalt der Beachtung der Systematik und des Telos des 
verweisenden Gesetzes steht. Erfolgt der Verweis dagegen ohne einen solchen 
Vorbehalt684, dann ergibt sich aus der inkorporierenden Wirkung der Verweisung, 
die eine Übernahme des materiellen Gehalts der Vorschrift, aber keine Ausdehnung 
ihres Anwendungsbereichs bedeutet, dass regelmäßig eine einheitliche Auslegung 
zu wählen ist. Jedoch können Gründe der Systematik und insbesondere des Telos 
eine eigenständige, von dem Verweisungsobjekt unterschiedliche Auslegung 
verlangen.  
Sofern die autonome Harmonisierung dagegen durch die Verwendung von 
Normen, die denen des Gemeinschaftsrechts entsprechen (vgl. Kapitel 2, A.I.2, 
A.I.3, Seite 78) geschieht, ergibt sich die Auslegung nicht notwendig aus der 
nationalen Rechtsnorm. Wenn die nationale Regelung einen umfassenderen 
Anwendungsbereich als im übernommenen Gemeinschaftsrecht besitzt, dann ist der 
autonom harmonisierte Teil nicht vom gemeinschaftsrechtlichen getrennt, sodass 

683  Z.B. § 21 Absatz 2 UStG: „Für die Einfuhrumsatzsteuer gelten die Vorschriften für Zölle 
sinngemäß; ausgenommen sind die Vorschriften über den aktiven Veredelungsverkehr 
nach dem Verfahren der Zollrückvergütung und über den passiven Veredelungsverkehr“. 

684  Z.B. § 5 Absatz 1 Satz 1 EStG: „Für Gewerbetreibende, (...) ist für den Schluss des 
Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den handelsrechtlichen 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung auszuweisen ist.“ 
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die Möglichkeit einer gespaltenen Auslegung erst erkannt werden muss. Falls 
hingegen das autonom harmonisierte Recht einen in einer Gemeinschaftsnorm 
enthaltenen identischen Begriff verwendet, muss der Bezug zum Gemeinschafts-
recht hergestellt werden, um eine einheitliche Auslegung in Betracht zu ziehen. 
Diese Fälle der autonomen Harmonisierung, die nicht durch eine Verweisung 
erfolgen, sind daher Gegenstand dieses Kapitels.  

A. Vorgaben des Gemeinschaftsrechts zur Auslegung autonom 
harmonisierten Rechts

Eine einheitliche Auslegung wäre verpflichtend, wenn das gemeinschaftsrechtliche 
Gebot der richtlinienkonformen Auslegung auf das autonom harmonisierte Recht 
Anwendung fände. Dies beträfe in erster Linie die Fälle der überschießenden 
Richtlinienumsetzung. Das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung steht im 
Grenzbereich der Aufgabenverteilung zwischen dem EuGH und der nationalen 
Gerichte. So sind zwar nur letztere zur Auslegung des nationalen Rechts befugt; 
durch die Entwicklung des Gebots der richtlinienkonformen Auslegung hat der 
EuGH aber eine entscheidende Einwirkung auf die Auslegung der nationalen 
Normen genommen. Das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung verlangt, dass 
Wortlaut und Ziele der Richtlinie von den mit ihrer Anwendung und Auslegung 
befassten Trägern öffentlicher Gewalt der Mitgliedsstaaten beachtet werden685. Der 
Anstoß zur Entwicklung des Gebots der richtlinienkonformen Auslegung ging 
dabei von den nationalen Gerichten aus, die um Auslegung des Gemeinschafts-
rechts im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren baten, und dies zur 
Anwendung von nationalen Normen als notwendig erachteten686. Eine ähnliche 
Entwicklung kann sich für die Auslegung des autonom harmonisierten Rechts 
ergeben, da die in Kapitel 1 besprochenen Fälle Beleg für die Ansicht der 
nationalen Gerichte sind, eine Auslegung des Gemeinschaftsrechts sei zur Anwen-
dung des autonom harmonisierten Rechts notwendig. Dies bedeutet zwar nicht 
zwangsläufig, dass die nationalen Gerichte einer richtlinienkonformen Auslegung 
verpflichtet sind, zeigt aber, dass im Bereich des autonom harmonisierten Rechts 
die nationalen Gerichte die als Vorbild dienenden Vorschriften des Gemeinschafts-
rechts zumindest beachten wollen. 

685 Schroeder, in: Streinz, EUV/EGV, Art. 249, Rn. 125. Genauer Inhalt und Grenzen des 
Gebots der richtlinienkonformen Auslegung sind Gegenstand intensiver Diskussion, die 
in der vorliegenden Arbeit nur angesprochen wird, falls sich daraus Konsequenzen für 
die Anwendung des Gebots auf die Bereiche autonomer Harmonisierung ergeben. Vertie-
fend vgl. z.B. Canaris, FS für Bydlinski, 47 ff.; Ehricke, RabelsZ 59 (1995), 598 ff.; 
Franzen, Privatrechtsangleichung, 291 ff; Grundmann, ZEuP 1996, 399 ff.; Herrmann,
Richtlinienumsetzung, 87 ff.; Schnorbus, AcP 201 (2001), 860 ff.

686 Herrmann, Richtlinienumsetzung, 88.  
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Kapitel 5: Das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 
234 EGV in Sachverhalten autonom 
harmonisierten Rechts 

Ergibt sich ein Gebot der einheitlichen Auslegung durch Auslegung des nationalen 
Gesetzes und ist dieses somit allein durch nationales Recht angeordnet, stellt sich 
im Anschluss an diese Feststellung die Frage, ob das nationale Gericht, wenn es ein 
Gebot der einheitlichen Auslegung annimmt, auch in Sachverhalten autonomer 
Harmonisierung eine Auslegungsfrage dem EuGH vorlegen kann bzw. – wenn es 
sich um ein letztinstanzliches Gericht i.S.d. Artikel 234 Absatz 3 EGV handelt – 
muss. In Kapitel 1 der Arbeit wurde bereits die einschlägige Rechtsprechung des 
EuGH dargestellt, wonach mit Ausnahme des Falles Kleinwort Benson ein Vor-
lagerecht bejaht wurde. Ob daraus auch eine Vorlagepflicht folgt, ist der Recht-
sprechung nicht zu entnehmen. Die Rechtsprechung des EuGH wurde bereits in 
Kapitel 1 hinsichtlich der Einwände der Generalanwälte untersucht. Dieses Kapitel 
knüpft daran an, indem es das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 234 EGV 
und die in der Literatur vertretenen Ansichten zum Bestehen eines Vorlagerechts 
bzw. gar einer Vorlagepflicht zum Gegenstand hat.  

A. Das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 234 EGV 

Das Vorabentscheidungsverfahren ist in Artikel 234 EGV geregelt. Es umfasst 
sowohl Auslegungs- als auch Gültigkeitsfragen hinsichtlich des Gemein-
schaftsrechts891. Artikel 234 EGV regelt in Absatz 2 ein Vorlagerecht für alle 
Gerichte892 und in Absatz 3 eine Vorlagepflicht für letztinstanzliche Gerichte893.
Fragen nach der Anwendung und Gültigkeit nationalen Rechts sowie seiner 
Vereinbarkeit mit Gemeinschaftsrecht können nicht Gegenstand eines Vorabent-
scheidungsverfahrens sein894. Dies bedeutet, dass der vom nationalen Gericht 

891 Koenig/Pechstein/Sander, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 766. 
892  Zum Gerichtsbegriff vgl. Borchardt, in: Borchardt, Der Europäische Gerichtshof, Art. 

234 EGV, Rn. 19 ff.; Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 84 ff.; 
Koenig/Pechstein/Sander, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 779 ff.; Ehricke, in: Streinz, 
EUV/EGV, Art. 234 EGV, Rn. 27 ff.; Wägenbaur, EuZW 2000, 37 (37 f.); Wegener, in: 
Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 234 EGV, Rn. 11 ff.

893  Umstritten ist, ob die Einordnung als letztinstanzlich abstrakt oder konkret erfolgt, vgl. 
Wegener, in: Calliess/Ruffert, EUV/EGV, Art. 234 EGV, Rn. 19; Streinz, Europarecht,
Rn.637. Für eine konkrete Betrachtungsweise EuGH, Urteil vom 4.6.2002, Rs. C-99/00, 
Lyckeskog, Slg. 2002, I-4839, Rn. 14 ff.

894  EuGH, Urteil vom 15.7.1964, Rs. 6/64, Rs. Costa/E.N.E.L., Slg. 1964, 1253, 1268; 
Borchardt, in: Borchardt, Der Europäische Gerichtshof, Art. 234 EGV, Rn. 16; Dauses,
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festgestellte Sachverhalt einer Beurteilung durch den EuGH entzogen895 ist, sodass 
sich der EuGH auch nicht zu der Frage der Anwendung einer gemeinschafts-
rechtlichen Bestimmung auf den konkreten Fall äußern darf896. Dagegen wird 
eingewandt, dass diese strenge Trennung zwischen Rechtsauslegung – die in die 
Zuständigkeit des EuGH fällt – und Rechtsanwendung – für die das nationale 
Gericht zuständig ist – in der Praxis nicht durchzuhalten ist897. Die Grenzziehung 
zwischen Rechtsauslegung und Rechtsanwendung ist daher in der Praxis 
fließend898, mit der Folge, dass sich der EuGH einer „zweckdienlichen Aus-
legung“899 bedient.  
Für den Bereich der autonomen Harmonisierung bieten sich Auslegungsfragen
nach Artikel 234 Absatz 1 a) und b) an, je nachdem, ob das nationale Recht 
Normen des EGV oder – in den häufigeren Fällen – des sekundären Gemein-
schaftsrechts übernimmt.  

I. Das Kooperationsverhältnis zwischen dem EuGH und den nationalen 
Gerichten 

Das Vorabentscheidungsverfahren unterscheidet sich von den anderen vor dem 
EuGH möglichen Verfahren grundlegend darin, dass es ein Zwischenverfahren im 
Rahmen eines vor mitgliedsstaatlichen Gerichten bereits anhängigen Rechtsstreits 
ist900. Als Vorbild wird einerseits auf die Vorlageverfahren des deutschen Rechts 
wie sie z.B. in Artikel 100 GG, § 132 Absatz 2 GVG, § 28 Absatz 2 und 3 FGG, § 
79 Absatz 2 und 3 GBO, § 29 Absatz 1 Satz 2 und 3 EGGVG geregelt sind, 

Vorabentscheidungsverfahren, 71f.; Koenig/Pechstein/Sander, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 
767; Ehricke, in: Streinz, EUV/EGV, Art. 234 EGV, Rn. 12.

895  EuGH, Urteil vom 17.6.1975, Rs. 77/5, Eheleute F./Belgien, Slg. 1975, 679, Rn. 10; 
Urteil vom 12.7.1984, Rs. 107/83, Ordre des avocats au barreau de Paris/Klopp, Slg. 
1984, 2971, Rn. 14; Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 72; Ehricke, in: Streinz, 
EUV/EGV, Art. 234 EGV, Rn. 12. 

896  EuGH, Urteil vom 27.3.1963, verb. Rs. 28-30/62, Da Costa & Schaake/Niederländische 
Finanzverwaltung, Slg. 1963, 63, 81; EuGH, Urteil vom 12.2.1998, Rs. 366/96, Rs. 
Cordelle, Slg. 1998, I-583, Rn 9. s.a. Dauses, FS für Everling, 223 (230 ff.); Ehricke, in: 
Streinz, EUV/EGV, Art. 234 EGV, Rn. 12.  

897 Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 82; s.a. Franzen, Privatrechtsangleichung, 271: 
die Grenzziehung zwischen Auslegung und Anwendung einer Rechtsnorm spaltet einen 
einheitlichen Denkvorgang künstlich in zwei Teile auf, es handele sich um ein „Dilemma 
des EuGH“. 

898 Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 82; Everling, Vorabentscheidungsverfahren, 31 f. 
Nach Groh, EuZW 2002, 460 (461) hat sich der EuGH in der praktischen Handhabung 
des Vorabentscheidungsverfahrens von der Trennung zwischen Auslegung und Anwen-
dung entfernt.

899 Franzen, Privatrechtsangleichung, 272. 
900  EuGH, Urteil vom 1.3.1973, Rs. 62/72, Bollmann/HZA Hamburg-Waltershof, Slg. 1973, 

Rn. 4; Koenig/Pechstein/Sander, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 753.
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Zusammenfassung

1. Der Begriff der autonomen Harmonisierung bezeichnet eine freiwillige 
Anpassung des nationalen Rechts an das Gemeinschaftsrecht, wobei darunter 
sowohl die Umsetzung einer Richtlinie auf einen umfassenderen Anwen-
dungsbereich als auch die Fälle der Übernahme von anderen gemeinschafts-
rechtlichen Vorschriften als Richtlinien in das nationale Recht verstanden 
wird. Sofern die autonome Harmonisierung im Rahmen der Richtlinien-
umsetzung geschieht, kann dieser Vorgang auch als überschießende Richt-
linienumsetzung bezeichnet werden.  

2. Durch autonome Harmonisierung beabsichtigt der Gesetzgeber Systembrüche 
in Kodifikationen und deren Zersplitterung zu vermeiden, die durch die 
Umsetzung von Richtlinien im nationalen Recht entstehen können. Weiter 
will er Wettbewerbsverzerrung und Inländerdiskriminierung vorbeugen. 
Sonstige Motive sind die Steigerung der Attraktivität der Rechtsordnung des 
eigenen Landes für ausländische Investoren und die Reformbedürftigkeit des 
eigenen Rechts. 

3. Der EuGH bejaht seine Zuständigkeit zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts 
im Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 234 EGV in den Fällen, in 
denen der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens nicht unter das Gemein-
schaftsrecht fällt, aber die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts entweder 
durch das nationale Recht oder aufgrund privater Vertragsbestimmungen für 
anwendbar erklärt worden sind. Diese sog. „Dzodzi-Rechtsprechung“ des 
EuGH besteht aus drei Phasen: Einer Entwicklungsphase; einer zweiten Phase 
der versuchten Eingrenzung sowie einer dritten Phase, die durch eine weitere 
Ausdehnung dieser Rechtsprechung gekennzeichnet ist. Während der EuGH 
in der ersten Phase seine Zuständigkeit mit dem Argument der Rollen-
verteilung zwischen ihm und den nationalen Gerichten bejaht, verlangt er ab 
der zweiten Phase eine Bindung des nationalen Gerichts an seine Auslegungs-
entscheidung nach der nationalen Norm und eine zumindest mittelbare 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf den Ausgangssachverhalt. In der 
dritten Phase nimmt der EuGH seine Zuständigkeit auch an, wenn der 
Ausgangssachverhalt einen im nationalen Recht umstrittenen Verweis auf das 
Gemeinschaftsrecht enthält. Ausreichend ist dabei die Annahme eines 
Verweises nach Ansicht des vorlegenden Gerichts. Voraussetzung zur 
Bejahung der Zuständigkeit ist ferner, dass das Gemeinschaftsrecht nicht nur 
als Muster, sondern die Bestimmung des Gemeinschaftsrechts in seiner ge-
meinschaftsrechtlichen Bedeutung übernommen wird. Das nationale Gesetz 
darf auch keine ausdrücklichen Änderungsmöglichkeiten zur Divergenz von 
Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht vorsehen. Schließlich muss das 
nationale Gericht nach der nationalen Regelung verpflichtet sein, die Rechts-
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